Gegen den obigen Bescheid lege ich hiermit

Einspruch

ein und beantragte gleichzeitig die

Aussetzung der Vollziehung

des angefochtenen Bescheides.

Der Einspruch richtet sich ausdrücklich auch gegen die Festsetzung eines Verspätungszuschlages.

Begründung:

....
Hinsichtlich des festgesetzten Verspätungszuschlages begründe ich meinen Einspruch wie folgt:

Die Festsetzung des Verspätungszuschlages ist eine Ermessensentscheidung, die sich wesentlich auch an der Höhe des Zahlungsanspruchs, bei der Umsatzsteuer ist damit die Zahllast gemeint (BFH Bundessteuerblatt 1989, 231, 233; BFH/NV 2007, 1076, 1078), orientiert. Vorliegend ist im Veranlagungszeitraum eine negative Umsatzsteuerzahllast, also ein Erstattungsanspruch, entstanden. Ein steuerlicher Schaden ist mithin in keinem Fall entstanden. 
Hinzu kommt, daß sich der von Ihnen maschinell festgesetzte Verspätungszuschlag bekanntlich nur an der Dauer der Verspätung orientiert und weitere Kriterien unberücksichtigt läßt.

Die festgesetzten Verspätungszuschläge sind somit in der Höhe ermessensfehlerhaft. 
Im übrigen gestatte ich mir den Hinweis, daß sich die erforderlichen Ermessensentscheidungen den angefochtenen Bescheiden ohnehin leider nicht entnehmen lassen.
Bis zur Entscheidung über die gestellten Anträge bitte ich, von Vollstreckungsmaßnahmen abzusehen.
HINWEIS: Dies ist ein unverbindlicher Formulierungsvorschlag, für den keinerlei Haftung übernommen wird. Entscheidend ist immer der individuelle steuerliche Sachverhalt, den nur der steuerliche Berater beurteilen kann.

